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Das Asylrecht der Bundesrepublıik Deutschland

braucht eın Experte des Asylrechts SC1IMN, die Tragık der gegenwartıgen
Sıtuation erfassen faktıschen Bereıiıch auf der Seıte CII weltweiıte
Zunahme der Intoleranz und der politischen Verfolgung, auftf der anderen C1NEC

zunehmend schwierıiger werdende Sıtuation der Bundesrepublik Deutschland
juristischen Bereich auf iınternationaler Ebene och eın subjektives

Recht des politisch Verfolgten auf Asylgewährung, der Bundesrepublik
Deutschland 1aber CIHE Grundrechtsverbürgung, dıe der Praxıs VO  ® Antfang
Schwierigkeıten bereıtete un: VO der Wiıissenschaft SCIL etwa Vıerteljahr-
hundert VO kleinen, aber wachsenden Kreıs VO Experten analysıert wırd
Mehr als ZWaNZ1IS Jahre lang blieb diese Arbeit gutl WI1IC unbemerkt Deshalb
erscheint G heute vielen als wache dıe Bundesrepublik Deutschland Eerst

A4US asylrechtlichen Dornröschenschlaf auf un teststellen, da{fß ıhre
Vertassung e1INE utopische Grundrechtsverbürgung enthält die den sogenannten
harten Realıtäten nıcht standhalten annn

Dabe] wiırd übersehen, da dıe Bundesrepublıiık Deutschland SCIT dem Ende des
/weıten Weltkriegs Miıttelpunkt des Weltflüchtlingsproblems steht Zunächst
hıng 1€es unmıttelbar MI1 dem rıeg un dessen Nachwirkungen Eın

ei1terer Faktor 1ST die geographische Lage eiINErSEITS der Mıtte Europas
andererseıts der Grenze zwiıschen den beiden Machtblöcken, deren Polarıtät die
Weltpolitik der Nachkriegszeıt beherrscht hat Im Lauf der Zeıt ErAt C1Nn

Faktor hınzu der wachsende Wohlstand der Bundesrepublık Deutschland der
dieses Land attraktıven Erstzufluchtsland auch für Flüchtlinge aus

entfernten Regionen machte Di1e Realisıerung dieser Möglıichkeit hatte ıhrerseıits
technısche Voraussetzungen, nämlıch den weltweıten Luftverkehr, der auch
raumlıch WEeITL entternte Länder Nachbarn rechtstechnischen Sınn macht
denn dıe Grenze verliäuft rechtstechniısch--praktischen Sınn Ort die
Pafßkontrolle stattiindet, aut dem Einreiseflughaten.

Zur Ulustration der Größenordnung sollen CIN1ISC Zahlen gENANNL werden. twa
C1IN Jahrzehnt lang blieb dıe Zahl der Asylbewerber knapp 3000 der lag LLUT

darüber In dem Jahrzehnt VO 1963 bıs 1973 bewegte S1IC sıch der Regel
zwıschen 4000 un: 5000 (Eıne Ausnahmesıtuation entstand Jahre 1956 ) Dann
aber SINSCH dıe Zahlen ständıg die Höhe un: kletterten zwıischen 1973 un 1979
VOnNn 5595 auft (Gemeıinnt sınd 1er dıe VO den Asylanträgen erfafisten
Personen Im Frühjahr 1980 SPITZLE siıch an die Lage dramatısch Zwanzıg
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Jahre lang, selbst 7zwischen 1973 Erl 1977 hatte der Monatsdurchschnuitt der Zahl
der Asylbewerber och ımmer be1 700 gelegen. 1978 W ar auf 2761 hınaufge-
schnellt, aber 1mM Januar 1980 baten Personen Asyl. Im März Er

bereıts ber 1:3 000 Auf der Grundlage dieser Zahlen wurde eıne „Asylantenflut“
VO 150 01010 bıs 700 01010 Asylbewerbern tür das Jahr 1980 prognostizılert. Da CS

annn be1 wenıger als 108 01010 blieb, IT eıne Tatsache, ber dıe och sprechen se1ın
wırd

Als dıe Schöpfer des Grundgesetzes dıe Asylrechtsverheißung des Art 16
Abs Satz ın den Verfassungstext aufnahmen, gsingen S1e otffenbar davon
AauUs, da{fß Menschen 1n anderen Ländern ganz gleich, ob iın unmıttelbarer
Nachbarschatt der Bundesrepublık Deutschland der weıt davon enttfernt dıe
Ort politischer Verfolgung ausgeSsELZL sınd, VO  } der rettenden Möglichkeit des
Grundgesetzes Kenntnıiıs erhalten. Daf die Schöpter des Grundgesetzes dabe] nıcht

dıe großen Asylbewerberzahlen dachten, dıe se1lt 1973 verzeiıchnen 1st
ebentalls eıne Tatsache. ber S1e ann den Verfassungstext nıcht außer Kraft
setzen So spıtzt sıch die Reformdiskussion ımmer wieder auf die rage ob dıe
Bundesrepublık Deutschland gewandelten Verhältnissen ın der Lage 1St, dıe
Asylrechtsverheißung des Grundgesetzes ın der Zukuntft aufrechtzuerhalten. Dıie
ntwort auf diese Frage mMu schwerfallen, gahz gleich, M1t welcher Grundhaltung
3 S1€e herangeht. Deswegen 1St 6S begrüßen, dafßß 1n der bisherigen
Reformdiskussion och nıcht versucht worden ISt; diese Antwort bereits jetzt
definıtiıv tinden. ber sS1Ee ann auf die Dauer nıcht Nn werden, auch
WenNn sıch die rückläufige Tendenz der Asylbewerberzahlen och einıge Zeıt
tortsetzen sollte.

Die Besonderheıt der deutschen Verfassungsrechtslage 1mM Vergleich Z Mols
kerrecht und Z Verfassungslage der meısten anderen Staaten besteht darın, dafß
das Grundgesetz den polıtisch Verfolgten eın echtes Grundrecht, eın subjektives
Recht autf Asylgewährung einräumt‘. Hierüber oıbt es ach eıner kurzfristigen
anfängliıchen Unsicherheıit längst keinen Streıt mehr Die orofße Kontroverse o1ing
un geht vielmehr dıe möglıchen Begrenzungen dieses Grundrechts.

Obwohl teststeht, da{fß der Parlamentarische Rat den Wortlaut VO Art 16
Abs Satz ach gründlıcher Erörterung mıiıt voller Absıcht tormulıert
hat, da{ß das Asylrecht allen politisch Verfolgten hne Rücksicht auf die konkrete
polıtische Einstellung, dıe Charaktereigenschaften der sonstıge Qualifikations-
merkmale zusteht“, 1St doch keiner Zeıt dıe Auffassung verstumm(t, das
grundgesetzlıche Asylrecht se1l zwangsläufig bestimmten Grenzen unterworten.

Innerhalb dieser Argumentatıon lassen sıch 1er Phasen unterscheiden: Zuerst
wurde argumentiert, das allgemeıne Völkerrecht begrenze un modıiıtızıere dıe
verfassungsrechtliche Normierung; ann wurde behauptet, dıe Flüchtlingskon-
vention VO 28 Jul:i 1951 beschränke das Grundrecht auf Asyl’; 1ın der nächsten
Phase beherrschte der Gedanke der ımmanenten Schranken dıe Diskussion des
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Asylrechts”, un: schliefßlich wandte INan sıch dem Priniip der Einheit der
Verfassung ZU Selten hat eıne Idee, deren posıtivrechtliche Verankerung unmOg-
ıch 1Sst, eınen ausgedehnten Streifzug durch dıe verschıiedenen Bereiche des
Staatsrechts un des Völkerrechts Hte  men, ırgendwo Unterstützung
finden.

Schon die Tatsache, dafßs der Kampf die Beschränkung des Asylrechts iın
mehreren aufeinanderfolgenden Phasen stattgefunden hat, 1sSt eın Anzeichen dafür,
da CS der Rechtslehre jedesmal gelungen 1St, die Argumente der Vertechter der
verschiedenen Schrankentheorien wiıderlegen. Auf Eınzelheiten mu{ jer
verzichtet werden.

Das Asylrecht un die Einheıit der Verfassung
Mıt dem aufsehenerregenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts VO

Oktober 1St die drıtte Phase die der ımmanenten Schranken — abgeschlos-
SCHy, zugleıch aber eıne vierte Phase erÖöffnet worden, 1ın der die Schranken des
Asylrechts mıiıt eıner Argumentatıon begründet werden, naämlıch mıt der
„Rücksicht auf die Einheıit der Verfassung un: dıie VO ıhr geschützte ZESAMLE
Wertordnung“.

In bezug autf die grundlegende Formel selbst annn sıch das Bundesverwaltungs-
gericht aut eıne gefestigte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stutzen.
Es 1St durchaus unbestritten, da{fß die Vertassung eın auf ınnere Wiıderspruchsfrei-
heıt angelegtes Sınnganzes 1sSt Jedoch betont das Bundesverfassungsgericht: „Nur
kollidıerende Grundrechte rıtter un: andere mıt Verfassungsrang ausgestattete
Rechtswerte sınd mMI1t Rücksicht auf die Einheit der Verfassung un: die VO  =) ıhr
geschützte ZeESsaAMTE Wertordnung ausnahmsweıse imstande, auch uneiınschränk-

/bare Grundrechte iın einzelnen Bezıehungen begrenzen.
Beı eıner Wertekollision, dıe in der Tat L1UT mı1t Hılte der VO Bundesvertfas-

sungsgericht geforderten Gesamtschau der Verfassung gelöst werden kann, geht CS

darum, dafß dıe Ausübung eines bestimmten Grundrechts MmMIı1t der Ausübung
anderer Grundrechte bzw der Beachtung VO  } grundlegenden Prinzıpien un
Wertentscheidungen der Verfassung nıcht vereinbaren 1St eım Asylrecht 1St
das jedoch nıcht der Fall Asylrecht bedeutet keinen Freibriet für dıe Gefährdung
oder Verletzung anderer Grundrechte der Grundwerte der Verfassung. Verstöfßrt
eın Asylberechtigter die vertfassungsmäßige Ordnung, SsSo sınd ıh dıe
gesetzlıchen Ahndungs- un Repressionsmıittel anzuwenden. Da der Asylberech-
tıgte seınes aut Art 16 Abs Satz beruhenden Sonderstatus Ausländer
bleibt, sınd ıh och schärtere Mafßßnahmen zulässıg als gegenüber
Inländern. Nur das Grundrecht des Art 16 Abs Satz mu davon
unberührt bleiben. Intolge dieser strikten Bındung auch des Asylberechtigten
die verfassungsmäfsıge Ordnung der Bundesrepublik Deutschland 1St 6c5sS daher
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ausgeschlossen, da{fß die blofße Ausübung des Asylrechts eıner Wertekollision
führt Was diejenıgen, die autf die Gefährdung der Sıcherheit der Bundesrepublik
Deutschland durch krimınelle Asylberechtigte hinweısen, ın Wirklichkeit meınen,
1sSt dıe Befürchtung, dafß S den zuständıgen Behörden nıcht mehr gelingt, die
krıimınellen un dıe Sıcherheıiıt der Bundesrepublık Deutschland bedrohenden
Flemente den Asylberechtigten kontrollieren. S1e meınen, da{fß die
Bundesrepublik Deutschland aut Grund der ınzwıschen eingetretenen Entwick-
lung ftaktısch nıcht mehr in der Lage sel,; MI1t den Konsequenzen des unbeschränkt
gewährleisteten Asylrechts fertig werden.

Unter dem Eindruck der großen Zahl VO  ) Asylbewerbern hat dieses Argument
Gewicht Dadurch können jedoch die verfassungsrechtlichen Beden-

ken nıcht entkräftet werden. Allenftalls sprechen solche Überlegungen dafür, die
Grundrechtsverbürgung des Art 16 Abs Satz 1mM Verfassungstext
andern.

Es 1St durchaus verständlıich, da{fß dıe Verfassungsänderung Eerst als etztes Mıttel
in Erwagung SCZOSCH wiırd, WenNn die verfassungsrechtlich zulässıgen Möglichkei-
ten der Regelung durch eintaches (esetz ausgeschöpft sind Beı1ı Art Abs
Satz oıbt 6S solche Möglıichkeiten VO vornhereın nıcht. Die Versuche, dem
Grundrecht des Art 16 Abs Satz nachträglich Begrenzungen hınzuzufü-
SCH, sınd bısher durchweg rechtsdogmatisch hne Überzeugung geblieben. Dar-
ber hınaus oilt dıe Warnung (Jtto Kırchheimers, die 11U ebenfalls schon fast
ZWanZzıg Jahre zurückliegt: „Es lıegt eıne ernste Getahr darın, da{fß Augenblicksin-

un: vergängliche Zweckmäßigkeitserwagungen, dıe das Asylrecht
beschneiden, HÜr innere, YABRS Instiıtution des Asyls unzertrennlich gehörende und
ıhre Unvollkommenheıten wesenhatt bedingende Schranken gehalten werden: das

8sınd s1€e NUurT, wenn InNnan sS1e A macht.
Das starke Ansteıigen der Asylbewerberzahlen 1m Jahr 1980 hat 1U aber nıcht

1U Mafßnahmen S1411 Beschleunigung des Anerkennungsverfahrens 1n Gang
ZESELZLT, sondern auch der Frage Anlafi gegeben, ob dıe verfassungsrechtliche
Garantıe des Asylrechts aufrechterhalten werden anı Die Hektik der politischen
Szene un der journalistischen Berichterstattung drang bıs 1n dıe wıissenschaftliche
Themenbehandlung. Eıner der besten Kenner der aterıe kam dem Ergebnis:
„Dıie Asylrechtsgarantıe 1St in ıhrer bestehenden OTM nıcht aufrechtzuerhalten

9und tührt zunehmend ZU Versagen der Rechtsordnung in diıesem Bereich.
och sowohl 1ın der wissenschaftlichen Lıteratur als auch In der Politik SEL sıch,
w1e schon erwähnt, zunächst dıe Auffassung durch, da{fß VO eıner Abschafftung
der Anderung des Asylrechts ach Art Abs Satz VOrerst abgesehen
werden sollte.
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Wer 1ST C1nNn politisch Verfolgter?
Immer wıeder 1ST der politischen Diskussion ber dıe Reform des Asylrechts

ebenso WIC der wıssenschaftlichen |.ıteratur darauf hingewlesen worden dafß dıe
eigentliche Grundproblematıik des deutschen Asylrechts darın lıegt daflß Art 16
Abs Satz den Begriff des politisch Verfolgten nıcht deftiniert ber dieser
Satz 1ST nıcht dıe CINZISC Textstelle, der das Grundgesetz unbestimmten
Rechtsbegriftf verwendet Selbst tundamentale Begrifte WIC Demokratie und
Rechtsstaat sınd Grundgesetz nıcht definiert worden da{fß es C116 permanente
Aufgabe VO Rechtsprechung un Rechtslehre bleıbt, ıhren Wesensgehalt
erkennen und den ZUF Entscheidung anstehenden Fällen konkretisieren,
da{ß die Entscheidung MI1 dem Grundgesetz vereinbar 1ST

Zur Bewältigung dieser Aufgabe haben Lıteratur un Rechtsprechung Stereo-

LypC Formeln entwickelt die eINErSEITS EeE1INeE DCWISSC Rechtssicherheit gewährlei-
StOMN: andererseıts aber auch dem Vorwurf der Starrheıt Lebenstremdheıit un
bürokratischen Schematisierung ausgeSsetZL sınd Das oilt VOT allem für die VO  } der
Rechtsprechung geforderten Nachweise für die „begründete Furcht VOT polıtischer
Vertolgung die letztlich die Stelle des Begrifts „polıtische Verfolgung
Art Abs Satz 1ST weıl 11UT derjenıge als Asylberechtigter
anerkannt werden könnte, der A4US Gefängnis der Gefangenentransport
entflohen 1ST

ber angesichts der zahlreichen Fehlentwicklungen die sıch den ersten Jahren
nach Inkrafttreten des Ausländergesetzes ergeben hatten, MUu s als bedeutsamer
Fortschritt werden, da{fß 28 AusIG nıcht mehr als C1NEC Art Hıltsdefi-
Nnılıon des politisch Verfolgten angesehen wırd Die Vorschriuft 1ST insotern
ırreführend als S1IC den Eindruck erweckt Asy]l werde auch auf Grund der
Flüchtlingskonvention VO 1951 gewährt‘ Das bezweckt $ 28 AUSIG keineswegs
Er o1bt 1U erkennen, da{ß dıejenıgen Personen, die dıie Detinition der
Flüchtlingskonvention tallen begründete Furcht VOT Vertfolgung Rasse
Religion, Nationalıtät Zugehörigkeıt 1 soz1alen Gruppe polıtischer ber-
ZCUSUNG als politisch Verfolgte Sınn VO Art 16 Abs Sat7z nzusehen
sınd Er Alßt aber keinen Zweıtel daran; da{fß darüber hınaus auch andere Personen,
die nıcht die Detinıition der Flüchtlingskonvention tallen, politisch Vertolgte

Sınn VO Art 16 Abs Satz SC1IMN können.
iıne bedeutsame Entwicklung 1STt bezügliıch anderen Grundfrage

verzeichnen S1e betrıifft die Zurechenbarkeıt der Vertolgungsmafßsnahmen Zu

Staat Ausgangspunkt der UÜberlegungen 1ST die Erkenntnis, da{fß der Begriff des
polıtisch Vertolgten weılıter geht als derjenıge des polıtischen Straftäters Be1l der
polıtischen Verfolgung steht nıcht der Täter oder Tat Vordergrund
sondern dıe Reaktion des Staates autf das Verhalten des einzelnen Dıe altere
Lıteratur W ar diesem Punkt besonders strıkt „Verfolgung bedeutet da{fß VO
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eiınem staatlıchen rgan eın Verfahren den Flüchtling eingeleitet worden
seın mu{fß Die Verfolgung durch Privatpersonen genugt nıcht, eıne Verfolgung
1m Sınne des Grundgesetzes bejahen können. <12

In der NnNeUECETECN Rechtsprechung un Rechtslehre hat sıch dagegen die Erkenntnis
durchgesetzt, da{fß dıe politische Verfolgung nıcht ARERQ durch dıe Anwendung VON

Strafgesetzen betrieben werden kann, sondern da{fß s1e bestimmten Voraus-
SEIZUNGECN auch VO niıchtstaatlıchen Urganen, W1e€e die in eiınem Eınparteien-

herrschende Parteı, ausgehen annn  15 Der Umfang dessen, W A5S5 dem Staat
mıiıttelbar 7zuzuordnen ist: Mag Je ach der Verfassungswirklichkeit varıleren, afßt
sıch aber 1mM Einzelfall verhältnısmäßiıeg eiıntach bestimmen. W ll INanl vorsichtig
tormulıeren, könnte INan Sagch, da{ß C sıch be] der Vertfolgung eıne
solche durch Staatsorgane der mıt dem Staat iıdentifizıierbare Gruppen handeln
mu{fß

Die SHATTE Haltung, dıe 1Ur staatlıche Ma{fßnahmen als politische Vertfolgung
gelten liefß, 1St aufgegeben worden. Zunächst wurde anerkannt, dafß dann, WEeNn dıe
staatlichen rgane nıcht bereıt sınd, den einzelnen VOT den Verfolgungen Priıvater

schützen, eıne echte politische Verfolgung 1m Sınn VO  aD} Art 16 Abs Satz
anzunehmen ISTE.: Damıt wırd praktisch der Tatbestand eıner „Verfolgung

durch Unterlassung“ gebildet. Spater erklärte ann das Bundesverwaltungsgericht
och zusätzlıich: „ES sınd Fälle der Verfolgung denkbar, dıe ZW ar nıcht VO Staate
selbst ausgehen, auch VO  e diesem bewußft nıcht geduldet werden, aber in denen A4US

e 14anderen Gründen der Staat nıcht den notwendigen Schutz gewähren hadal
In der Rechtslehre 1St VO  } „mittelbar staatliıcher Verfolgung“ gesprochen

worden??°. So besteht Einmütigkeit darüber, da{ß eıne asylrechtlich relevante
Verfolgung auch ann vorlıegt, WEeNn der Staat entweder nıcht wiıllens der nıcht 1ın
der Lage iSt. den Betroftenen ausreichenden Schutz Übergriffe prıvater
Organısationen, Personengruppen der Eınzelpersonen gewähren.

Fehlende Schutzbereitschaft wırd rechtlich nıcht anders behandelt als tehlende
Schutzfähigkeıt des Herkunftslandes. Dabe] annn die tehlende staatlıche Schutzbe-
reitschaft ıhren Ausdruck sowohl 1mM posıtıven Tun als auch 1mM Unterlassen tinden.
Den Haupttfall hierfür stellen die AUS Libanon geflüchteten Palästinenser dar, die
Ort VO einzelnen Organısatıonen terrorısıert werden, hne VO Staat Hılte
erhalten.

Subjektive Betrottenheıt

Aus der Formulierung VO  e Art 16 Abs Satz hat die Rechtsprechung
fterner gefolgert, da{fß der Asylbewerber begründete Furcht VOT Mafifßnahmen haben
mufßß, dıe sıch ıh richten. Diese Überlegung 1St ın der Rechtslehre dem

<16Schlagwort „Problem der subjektiven Betroffenheit erortert worden. Die
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allgemeıne Unzufriedenheit MIt eınem politischen Regime genugt nıcht, die
begründete Furcht VOTFr Mafßnahmen glaubhaft machen, WwW1e 1es 1mM Anerken-
nungsverfahren gefordert wırd

Andererseıts sınd nıcht wenıger als vier der ın der Flüchtlingskonvention
genannten fünf Verfolgungsgründe, die ach der Rechtsprechung auch tür die
Asylberechtigung gemäalßs Art 16 Abs Satz mafßgebend sınd, echte
Gruppenverfolgungsgründe: Rasse, Religion, Nationalıtät, bestimmte soz1ıale
Gruppe. Es ware lebenstremd, Jjer neben dem Nachweiıs der Zugehörigkeit
eıner verfolgten Gruppe och den Nachweiıs der ındıvıduellen Betroffenheit
ordern.

In der Bundesrepublık Deutschland 1St dieses Problem wıederholt aufgetaucht,
in besonders spektakulärer Weıse Ende der sıebziger Jahre be] den Anhängern der
Ahmadyya-Glaubensgemeinschaft, dıe AaUsSs Pakıstan geflüchtet siınd Die Grund-
zuge der einschlägigen Rechtsprechung sınd W1e€e tolgt zusammengefafst worden:

„Rıchten sıch dıe staatliıchen Verfolgungsmaßnahmen unmıittelbar dıe Rasse, Religionszugehö-
rigkeıt, Natıionalıtät der soz1ıale Gruppe des Asylsuchenden, sınd S1e hne weıteres politischer
Natur. Eıne besondere Affıinıtät der eın besonderes Engagement des verfolgten Gruppenmuitglıedes für
seine Gruppe ein besonderes Betroffensein 1St nıcht ertorderlich Rıchtet sıch die staatlıche
Mafifßßnahme nıcht unmıttelbar dıe Kasse, Religion, Nationalıtät der so7z1ıale Gruppenzugehörıig-
keıt, sondern diıent vorrangıg anderen legıtımen Zwecken, vermag 11UT dıe iındıyıduelle Auswirkung
der Mafißnahme auf den Asylsuchenden polıtische Verfolgung begründen. Praktische Relevanz
entfaltet diese Fallkonstellatıon VOT allem be] der Bestratung Wehrdienstverweigerung. Dıie
entsprechende Stratnorm und dıe verhängte Strafe dienen hıer dem für sıch gesehen rechtsstaatlich
unbedenklichen Zweck, dıe Beachtung der jedem sOoOuveranen Staat zustehenden allgemeinen Wehr-

1/pflicht sıchern.

In den Umkreis der subjektiven Betroftenheıit gehört auch die rage, ob be1 der
Nachprüfung der „guten Gründe“ tür die Furcht VF: polıtischer Verfolgung auch
die zeıitliıche Dimension eıne Raolle spielt. In der Rechtsprechung hatte sıch dıe
Auffassung durchgesetzt, dem Asylsuchenden musse och 1mM Zeıtpunkt der
etzten gerichtliıchen Tatsachenentscheidung eıne polıtische Verfolgung drohen.
Diese Auffassung 1St ZWAal, WwW1e das Bundesverfassungsgericht erklärt hat, vertas-
sungsrechtlich grundsätzlıch nıcht beanstanden. S1e AlSt 1aber außer acht, da{fß
„eiınem Asylbewerber, der bereits eiınmal polıitisch verfolgt WAafl, dıe Rückkehr LLUT

ZUgemMUtLE werden kann, wWenn eıne Wiederholung der Verfolgungsmafßsnahme mıt
c18hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 1St

In dieselbe Rıchtung geht die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts VO

31. März 1981!? 7war wurde auch OIt der Grundsatz bestätigt, da{fß der
maißgebliche Zeitpunkt für dıe Beurteilung der rage, ob dem Asylsuchenden
asylerhebliche polıtische Mafßnahmen drohen, entsprechend den allgemeinen
Regeln für verwaltungsgerichtliche Verpflichtungsklagen der Zeitpunkt der etzten
gerichtlichen Tatsachenentscheidung 1St Jedoch dürfe sıch die Prüfung nıcht
darauf beschränken, die Lage 1m mafßgeblichen Zeıitpunkt W1e In eıner Momentauf-
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nahme festzuhalten un alleın auft das abzustellen, W as gegenwärtig yeschieht der
als unmıttelbar bevorstehend erkennbar 1St Denn eınes asylrechtlichen Schutzes
bedürfe auch, „WCer aut Grund der 1n diıesem Zeitpunkt 1mM Heı1ımatstaat herrschen-
den politischen Verhältnisse muıt ıh gerichteten asylerheblichen Ma{fßnah-
INECN ıN absehbarer Zeıt ernsthatt rechnen“ musse.

Die Vielzahl der Sıtuationen, 1n denen eıne begründete Furcht VOT polıtischer
Verfolgung entstehen kann, ßt CS nıcht eıne eintache Formel tinden, mıiıt
deren Hılte dıe Erfüllung des Tatbestandsmerkmals „politische Vertfolgung“ 1ın
Art 16 Abs Satz nachgeprüft werden annn uch be] Anwendung der
Vollidentitäts-These des Bundesverwaltungsgerichts mussen die Voraussetzungen
für dıe Asylgewährung 1n jedem Einzeltall gesondert nachgeprüft werden. Die

einzıge Verallgemeinerung 1St dıe Rechtsfigur des „besonnenen Bewohners“, den
dıe Rechtsprechung seıt Jahrzehnten verwendet hat, vermeıden, da{fß die
Asylberechtigung schon annn ausgesprochen wiırd, WEenNn sıch eım normalen
Gesetzesvollzug Härten ergeben, W1e€e S1€e auch 1m Rechtsstaat unvermeıdbar sind,
der Betroffene 1aber aus reın subjektiven Gründen darın eıne politische Vertfolgung
sieht.

In Zew1ssem Sınn wırd damıt das Rechtsstaatsprinzıp, w1e CS 1m Grundgesetz für
dıe Bundesrepublik Deutschland verankert 1St; als Beurteilungsmafßstab VEI W ECIl-

det Jedoch 1St 6S keineswegs S da{ß das Bundesamt für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge der dıe Verwaltungsgerichte eintach die Länder der
Welt ach diesem Maf(stab in 7wel Kategorıen einteıilen un Asylbewerber Aaus den
Staaten der eınen Kategorie, die als Rechtsstaaten eingestult worden sınd, VO  $

vornhereın ablehnen. Vielmehr wırd jeder Eıinzelfall, Banz gleich AaUsSs welchem
Land der Asylbewerber kommt, individuell überprült.

Fur dıie Rechtswissenschaft bedeutet das, da{ß s1e unermüdlıch aut dıe Grund-
prinzıpıen hınweısen mufßßß, dıe be] der Handhabung der grundgesetzlıchen Asyl-
rechtsverbürgung beachtet werden mussen. Fur die Praxıs scheıint das auf den
ErSTEBR Blick Jastıg un: wen1g hilfreich: enn dıe Umsetzung der allgemeın un
abstrakt tormuliıerten Prinzıpien 1n konkrete Einzelentscheidungen 1St auf dem
Gebiet des Asylrechts och schwierıiger als 1ın allen anderen Bereichen, s1e
doch das Wıssen ber komplizıierte organge un Zusammenhänge 1n entternten
Ländern un: oft auch ber orößere historische Zeıiıträume hinweg VOTAaUS

Beschleunigung des Asylverfahrens?
An dieser Komplexıtät scheıterten bısher alle Bemühungen dıe Verkürzung

des Asylverfahrens, un: CS 1St deshalb verständlıch, da{fß dıe Experten skeptisch
sınd, WE etwa verkündet wird, dıe durch das Asylverfahrensgesetz erstrebten
Retormen haätten Zzum Zıael, dıe mehrerer Beschleunigungsversuche och
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ımmer be1 durchschnittlich füntf Jahren liegende Verfahrensdauer aut 18 Monate
verkürzen“?.

Die Verkürzung der Verftahrensdauer W ar bereıits das 7Ziel des Ersten Beschleuni-
vungsgesetzes“, dem wen1g mehr als Zzwel Jahre spater das 7 weıte folgte““, das in
der Hektik des Frühsommers 1980 entstanden W3  - ine drastische Beschleuni-
ZuN$ des Asylverfahrens versprach sıch der Gesetzgeber iınsbesondere davon, da{fß
nıcht mehr eın Anerkennungsausschufß entscheıdet, sondern eın Bediensteter des
Bundesamtes für dıe Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, der allerdings nıcht

Weısungen gebunden 1St
Jede ablehnende Entscheidung wırd der zuständıgen Ausländerbehörde zugele1-

tel, dıe ıhrerseıts dıe Zustellung den Antragsteller durchführt. Dadurch soll die
Ausländerbehörde In die Lage werden, alsbald autfenthaltsbeendende
Mafßnahmen tretfen. Die Rechtsgrundlage hıerfür schafft W5 des Zweıten
Beschleunigungsgesetzes, der jedoch eıne Ausreıisefrist VO  e mındestens eınem
Monat ach der Zustellung der Entscheidung vorschreıbt. Die gesamte Bestim-
IMUNS des 1St VO Bayerischen ALCS  aD mıt Beschlufß VO August 19817°
ausdrücklich für verfassungsmäafßsıg erklärt worden, nachdem vorher das
Schleswig Zweıtel der Verfassungsmäfßigkeıit geiußert hatte.

[)as Bundesverfassungsgericht hatte bereıts VOT dem Bayerischen \G  GB eNLTL-

schieden, da{fß die Ausweıisung eınes Asylbewerbers VOTr der rechtskräftigen
Ablehnung verfassungswiıdrı1g ware; enn anderntalls „hätte das spatere Urteıl
unabhängıg VO seınem Inhalt 1LUFr och dıe Bedeutung des prozessualen Abschlus-
SCS des anhängigen Vertahrens. Die darın lıegende Verkürzung des gesetzlıch
vorgesehenen Rechtsschutzes ablehnende Entscheidungen des Bundesamtes
stellt eıne Verletzung VO Art 16 Abs Satz dar.“?*

Demgemäifßs annn des / weıten Beschleunigungsgesetzes L1UT dahın ausgelegt
werden, da{fß die Ausländerbehörde ermächtigt, autenthaltsbeendende Ma{fnah-
IMenNn vorzubereıten, dıe an wırksam werden, WECNN der ablehnende Bescheid des
Bundesamtes Für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge rechtskräftig Or-
den 1St Die VOTr diesem Zeitpunkt auf des / weıten Beschleunigungsgesetzes
gestutzten Mafßnahmen gelten als „aufschiebend bedingt“ durch die Unantechtbar-
eıt einer negatıven Asylentscheidung SOWI1e der Abschiebungsandrohung selbst.

In der Lıteratur 1St bezweıtelt worden, ob das 7 weıte Beschleunigungsgesetz
dazu beigetragen hat, den Zustrom VO Asylbewerbern mındern. Darüber
hınaus sınd dıe einzelnen Regelungen auch 1n rechtlicher Hınsıcht als „nıcht
bedenkenfrei“ bezeıiıchnet worden“®. Aus dem Kreıs der Verwaltungsrichter
auch Bedenken die Zweckmäßigkeıt des (Gsesetzes hören. In der Tages-
DICSSC wurde berichtet, eın Verwaltungsrichter habe geäußert, WEeNnNn der Bundestag
och eın derartıges Beschleunigungsgesetz beschlösse, ame die ZESAMLE Verwal-
tungsgerichtsbarkeıt Zu Stillstand.

ber dıe Verfahrensbeschleunigung bleibt weıterhın das Hauptziel der Reform-

315



Otto Kimminich

bestrebungen. Den Stellungnahmen den beiden konkreten Reformvorhaben,
dem Gesetzentwurt des Bundesrats ZULT: AÄnderung des Z weıten Beschleunigungs-

VO 10 Maäarz 1981 und dem Entwurf eınes Asylverfahrensgesetzes, der
Oktober 1981 eingebracht worden iSt soll 1er nıcht vorgegriffen werden.

In der Lıteratur sınd diese Reformvorschläge bereits erhebliche Bedenken
angemeldet worden. FEın Mitglied des Rechtsausschusses des Deutschen Bundes-
Lags erklärte, dıe Rechtsschutzmöglichkeıiten des Asylbewerbers wuürden durch
den Entwurt des Bundesrats „auf eın aum och unterschreitendes Mındestmaß
herabgesetzt«28_

FEın ertahrener Praktiker meınte, Z W alr se1l der Ausgangspunkt des Retormvorha-
bens, namlıch „dıe Erfolglosigkeıit der bisherigen gesetzgeberischen Mafßnahmen,
dıe Z W al geringer Entlastung des Bundesamts, jedoch Dezentralisierung

aum bewältigender Überlastung der Verwaltungsgerichte geführt haben“,
richtig, doch musse testgestellt werden: „Dıie 1n ede stehenden Verfahrensrege-
lungen sınd erfolglose Anderungsversuche 5Symptomen.“” Der rıtten nde-
rungsnovelle werde eın anderes Schicksal beschieden seın als dasjenıge der beiden
ersten, namlıch dıe absolute Erfolglosigkeıt. „Weıt schliımmer aber ISE: da{fß miıt
dıesen gesetzgeberischen Mafßnahmen das geltende Verfassungsrecht des Asyls 1n

c79bedenkliıcher Weıse manıpulıert, nahezu ausgehöhlt wırd
Andere Kritiker sprechen Z W al den Einzelregelungen die Praktikabilität nıcht

ab, betonen aber dennoch, da{ß damıt dıe Grundprobleme des Asylrechts nıcht
gelöst werden können, da diese „über das Verftfahrensrecht hinausgehende Ma{$-
nahmen“ verlangten””. Auf solchen Erwagungen beruht der Entwurt des Asylver-
fahrensgesetzes, der die ZESAMLE aterıe AaUS dem Ausländergesetz herausnehmen
un in 41 Paragraphen gesondert regeln 11l Be]l der ErTStTeN Lesung dieses
Gesetzentwurts Oktober 1981 sınd ımmerhiın Gemeilnsamkeıten 1ın der
Beurteilung der Problemlage seıtens der verschıedenen Meınungsgrup-
pCI herausgearbeıtet worden. Dabe] 1St das Asylrecht als „Ausdruck der polıtı-
schen Kultur UNSECEeTCS Volkes“ bezeichnet worden (Abg Schötberger). Bundesju-
stizmınıster Schmude erklärte während der Debatte: „Dıie Möglıichkeiten, das
Asylverfahren durch AÄAnderungen des Prozefrechts beschleunigen, sınd be-
schränkt. c  U

In ErSIEN Stellungnahmen haben führende Experten den Entwurt begrüßt. Dabe]
wurde esonders hervorgehoben, da{ß der Entwurt auf eıne Dezentralisierung des
Anerkennungsverfahrens ebenso verzichtet W1e€e auf dıe Vorschaltung eınes Vorver-
ahrens mıt Filterwirkung. Ferner wurde begrüßßt, da{fß das Bundesamt wıeder
eindeutig Z AT Anhörung des Antragstellers verpflichtet werden soll un da{ß die
aufenthaltsrechtliche Stellung des Asylsuchenden klarer geregelt 1St 52 In bezug auf
die Mafßnahmen FTA GRE Straffung des Verfahrens 1St jedoch auch Skepsıis geäußert
worden?.
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Asylréchtsmißbrauch
Vor allem wırd eingewendet, da{fß die lange Verftfahrensdauer iın der Regel nıcht

VO den Gerichten un den wahrhaft polıtisch Vertolgten verursacht wırd, sondern
in erster Lıinıe 1ın denjenıgen Fiällen beobachten ISt; 1ın denen sıch Ausländer
völlıg unbegründet auf Art Abs Satz beruten, autf diese Weıse eınen
möglichst langen Autenthalt in der Bundesrepublik Deutschland erreichen. In
Rechtsprechung un Lıteratur 1St dieses Problem der Bezeichnung „Asyl-
rechtsmißbrauch“ erortert worden. In Wıiırklichkeit handelt Cs sıch unbegrün-
ete Asylanträge.

Dıi1e Verwendung des Ausdrucks „Asylrechtsmißbrauch“ 1ST gerade VO verfas-
sungsrechtlichen Standpunkt AaUuUsS$S gesehen nıcht unbedenklıich. Der Mißbrauch
eınes Grundrechts hat 1mM Verfassungsrecht eıne spezıfische Bedeutung. Die Folgen
eines Grundrechtsmifßbrauchs regelt ausschließlich Art 15 Wenn die 1ın
diesem Artıkel aufgezählten Grundrechte ZUE Kampf die treiheitliche
demokratische Grundordnung miıßbraucht werden, können sS1e verwirkt WEeTIr-

den Das Grundrecht auf Asyl zahlt hıerzu. Dazu erklärt Art 18 1ın seiınem
etzten Satz: „Die Verwirkung un ıhr Ausmaf werden durch das Bundesverfas-
sungsgericht ausgesprochen.“ Dieses Verfahren 1St aber nıcht gemeınt, WECNN VO

Asylrechtsmifßbrauch gesprochen wırd Vielmehr geht ecsS 1n diesem Zusammen-
hang LLUT diıe unbegründeten Asylanträge. Bei ihnen wiırd nıcht das Asyl
mıßbraucht, sondern allentalls das rechtsstaatliche Verfahren 1ın der Bundesrepu-
blık Deutschland.

Das alles könnte 1ın der wıssenschaftlichen Erörterung als Streıt Worte
unbeachtet bleiben, WenNnn nıcht der Mißbrauchstatbestand als Grundlage flr
tiefgreifende Reformen des Anerkennungsverfahrens verwendet wurde. Immer
wıeder 1st versucht worden, dıe rechtsmißbräuchlichen der zumındest die
„offensichtlich rechtsmißbräuchlichen“ Asylanträge der Entscheidung durch das
Bundesamt tur die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge entziehen un ın
einem vereintachten Vertahren entweder schon der Grenze der durch dıe
Ausländerbehörde, be] der sıch der Asylbewerber gemeldet hat, zurückweisen
lassen??. Hıergegen hat die Rechtslehre beharrlıiıch protestiert, un schliefßlich hat
sıch diese Haltung auch ın der Rechtsprechung durchgesetzt. Ausgehend VO  ) der
allgemeinen Erkenntnıis, daf „dıe verfassungsrechtliche Gewährleistung der
Grundrechte auch 1m jeweıligen Verfahrensrecht Geltung verlangt‘, erklärte das
Bundesverfassungsgericht 1n seınem Beschlufß VO November 1979 „Diıesem
Grundsatz gemäaißs MuUu auch das Grundrecht des Art Abs Satz Ort autf
die Verfahrensgestaltung Einflufß haben, CS das ogrundgesetzlıch gyarantıerte

35Recht des Betroffenen auf polıtisches Asyl geht.
In eiınem spateren Urteiıl pragte s den Leıtsatz: „Der Gesetzgeber 1St seıner

Aufgabe, eıne dem Grundrecht autf Asyl aNSCIMECSSCHEC Verfahrensregelung
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treffen, durch Eiıntührung eınes Anerkennungsverfahrens nachgekommen. Ange-
sıchts dieser Rechtslage A{ßSt e sıch mıt Art Abs Satz In Verbindung
mıt dem Rechtsstaatsprinzıp nıcht vereinbaren, da{ß die Ausländerbehörden VOrTr

Durchführung des Anerkennungsverfahrens autenthaltsbeendende Mafßnahmen
Asylsuchende ergreıten und dabe]l Asylbegehren als offensichtlich rechts-

mißbräuchlich außer acht lassen.  «36 Ausdrücklich WwI1es ( 1n diesem Zusammen-
hang eıne entgegenstehende ständıge Rechtsprechung des Hessıschen VG  SE
rück.

Der Beschlufß des Bundesverfassungsgerichts VO Februar 1981 entspricht
dem, W 4S 1ın der Rechtslehre längst gefordert worden iSt. ber in bezug autf eıne
Sonderproblematık, nämlich diejenıge der ach rechtskrättigem Abschlufß eınes
Asylverfahrens erneut gestellten Asylanträge, der SOgENANNTEN Wıederholungsan-
trage, sınd 1n der Rechtslehre Bedenken erhoben worden, weıl auf diesem Wege der
Asylbewerber eınen zeıtlich unbegrenzten Autenthalt 1mM Bundesgebiet be]
„lebensbegleitender Gerichtskontrolle“ erlangen könne 57

[Das Bundesverfassungsgericht korrigierte diesen Eindruck eın wen1g ın dem
Dreijerausschuß-Beschlufßi VO Junı 1981, ın dem erklärt wiırd, das Bundesver-
fassungsgericht habe m1t seıner Entscheidung VO 25 Februar 1981 I1T ber
Ausgangsverfahren befinden gehabt, 1n denen die Beschwerdeführer erstmals

Asyl nachgesucht hatten «38.
Zwar wiırd ın diesem Beschlufß nıcht eindeut1ig ZESAQLT, da{f die Ausländerbehör-

den ber eınen Wiederholungsantrag entscheiden können, doch 1st in der Lıiteratur
geschlossen worden, da{ß 1er das Bundesverfassungsgericht jedenfalls renzen für
das Bleiberecht ach Art 16 Abs Satz aufgezeıigt habe Man wırd dem
soeben zıtlerten Autor?? darın zustiımmen mussen, daf das Ergebnıis ZWAar VO

praktischen Standpunkt überzeugt, 1aber ach der gegenwartıgen Verfassungs- un
Rechtslage nıcht 7zweıtelsfreı begründet 1St

Das Unbehagen der Tatsache, da{fß dıie Flut der unbegründeten Asylanträge
mıt den gegenwartıg geltenden Rechtsnormen offenbar nıcht bewältigt werden
kann, wırd 1in allen rechtswissenschafttlichen Analysen der gegenwartıgen Sıtuation
deutlıich. ber auch dıe ZUT eıt erorterten Reformvorhaben begegnen eıner in
dieselbe Richtung zielenden Skepsıis. Es wırd gefordert, „nochmals prüfen, ob
6S nıcht möglıch 1St; be] eindeutig aussıchtslosen Asylanträgen eiınem zügıgeren
Verfahrensabschlufß gelangen. Der Gesetzgeber sollte jedenfalls dıe Entlastung
des Asylverfahrens nıcht weıterhın fast ausschliefßlich den tlankiıerenden Mafßnah-
INeCeN der Fxekutive überlassen.  « 40 Im Klartext heißt das, da dıe Probleme, dıe
durch dıe orofße Zahl VO  e) unbegründeten Asylanträgen entstehen, auch nıcht durch
die Verwendung des Begriftfs des Asylrechtsmifßbrauchs gelöst werden können.

So scheınt C als stüunden 1m Augenblıick Rechtslehre un Rechtsprechung ın
gleicher Weıse ratlos NADI: eınem Problem, das die deutsche Offentlichkeit 1ın
zunehmendem Ma{fie beunruhıigt. Das Problem selbst soll nıcht verharmlost
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werden, obwohl auch bedenken ist; da{fß selbst dıe bısher oröfßte Zahl VO

Asylanträgen iın eınem Jahr; nämlıch EWa 107000 1m Jahr 1980, L1LUTr knapp
2,4 Prozent der Ausländerbevölkerung ın der Bundesrepublik Deutsch-
and ausmacht.

Es 1St eıne Tatsache, dafß dıie Verwaltungsgerichtsbarkeıt bıs hınauf ZU

Bundesverwaltungsgericht durch dıe Bearbeitung VO Asylsachen aufs höchste
belastet worden iSt; da{fß dıe rage berechtigt erscheint, ob S1e dadurch nıcht 1ın
iıhrer Gesamtheıt Schaden leidet. Vor allem aber hat das starke Ansteigen der
Asylbewerberzahlen 1mM Jahr 1980, dem 1981 AA RE eın relatıv geringfügiger ück-
gahs folgte, starke Befürchtungen ber künftige Entwicklungen ausgelöst. Wenn
1in eınem Jahr 100 01010 kommen, können A 1n eiınem anderen Jahr 500 01010 der

eıne Miıllion se1ln.
Niemand ann diese Angst wıderlegen. Mıt dem allgemeınen Sprichwort, die

Angst se1 eın schlechter Ratgeber be] politischen Entscheidungen, 1Sst nıcht 1e]
Der Gesetzgeber MUu Vorsorge für die Zukuntft treffen. Bezüglıch der

Erfolgsaussichten VO  . Mafißnahmen, durch dıe weltweıte Flüchtlingsbewegungen
gEStEUEKL der gedrosselt werden sollen, herrscht orofße Unklarheıt. Sıcher 1St NUI,
da{fß alle einschlägigen Mafßnahmen, W1e€e die Verweıigerung der Arbeitserlaub-
N1S 1MmM ersieh Aufenthaltsjahr, die wahren Asylberechtigten 1e] härter trıfft als dıe
sogenannten Scheinasylanten, die Ja AaUusS$s eıner Sıtuation kommen, dıe och
wesentlıch schlechter ISt als dıejenıge eınes Fürsorgeempfängers 1n der Bundesre-
publik Deuschland.

So erscheınt der wıiederholt VO  3 mafßgeblicher polıtischer Seıte geäußerte
Vorschlag, das Flüchtlingsproblem 1n Zusammenhang mıt der Bekämpfung der
AÄArmut ın der SaNzZCH Welt sehen, durchaus plausıbel. ber abgesehen davon,
da{ß die Realısıerung auch dieses Vorschlags 7zweıtelhaftt 1Sst un jedenfalls 1e] Zeıt
in Anspruch nehmen würde, werden dadurch dıe Rechtsprobleme nıcht gelöst.
Allentalls könnte dıe Zahl der unbegründeten Asylanträge reduziert werden.
das durch flankiıerende Mafßnahmen rasch geschehen kann, da{ß dıe gegenwartıge
Überlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeıt 1n absehbarer Zeıt abgebaut werden
kann, erscheıint fraglıch.

Auf der anderen Seıte steht dıe Überlegung, da{ß Probleme des Verwaltungsver-
ahrens un der Verwaltungsgerichtsbarkeıit nıcht leichthıin durch die Preisgabe
eınes Grundrechts gelöst werden sollten. Eınigkeıit besteht darın, da{fß dıe Aushöh-
lung des Grundrechts des Art Abs durch eintache esetze, Verordnun-
SCNh der galr Verwaltungsrichtlinien hne AÄnderung des Grundgesetztextes nıcht
in Frage kommt. Andererseıts besteht gegenwartıg bel allen politischen Kräften 1n
der Bundesrepublik Deutschland och wen1g Neıgung, das Grundgesetz
andern, zumal klar 1St, da{ß eıne Anderung ıIn der Form, da{fß der Begriff des
polıtisch Verfolgten klarer umrıssen wırd, gul Ww1e€e sınnlos ISt:

Übrig bliıebe daher LLUT die Streichung des Art 16 Abs Satz
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ber autf das Asylrecht, eınes der altesten Rechte der Menschheıt, 111 nıemand
ganz verzichten. Niemand weılß, ob nıcht selbst einmal ın dıie Lage kommt, ecs

VO  ; anderen erbıitten. Die Verankerung des Asylrechts ın eiınem eintachen
Gesetz, die Schaffung eınes „kleinen Asylrechts“, erscheıint daher durchaus
verlockend. Solange aber die Bundesrepublik Deutschland eıne weltweite Anzıe-
hungskraft ausübt, wırd das Problem der unbegründeten Asylanträge auch bei
eintacher gesetzlicher Regelung des Asylrechts bestehen bleiben. Die Rechtsweg-
garantıe des Art 19 Abs gilt ach durchaus herrschender Lehre nıcht L1UTr

ür Grundrechte, sondern auch für Rechte, dıe NUr ın einfachen Gesetzen verankert
siınd Deshalb ISt. tragen, ob dıe verfahrensrechtlichen Vorteıle, die durch eıne
Streichung des Art 16 Abs Satz erreicht werden könnten, den hohen Preıs
des Verlustes eınes Grundrechts wert sınd

Jle diese Fragen werden vgegenwärtig nıcht aRERa iın Fachkreisen erortert. Da die
Rechtswissenschaft der Diskussion beteilıgt bleiben mufßs, obwohl die Jetzt
anstehenden Entscheidungen politischer Natur sınd, steht aufßer 7 weıtel. Dıie
Rechtswissenschaft annn für sıch 1ın Anspruch nehmen, dafß s1e nıcht unvorbereitet
iın dıie GG Diskussionsrunde eiıntriıtt. Seıt Inkrafttreten des Grundgesetzes sınd dıe
Probleme, unabhängıg VO der Zahl der Asylanträge, erortert worden. uch die
Autnahme VO Vorschriften ber das Anerkennungsverfahren 1n das Ausländerge-
SEIZzZ VO  a} 1965 1St eıner Anregung 4aUus Kreısen der Wıssenschaft verdanken.
Allerdings WTr auch damals die Mobilisierung polıtischer Kräfte erforderlich.
Insotern bıetet dıe Entwicklung des Asylrechts in den etzten ZWanzıg Jahren eın

Beispiel für das Zusammenwirken VO Wıssenschaft, Praxıs und Politik. Das
INas einem gewıssen Optimısmus berechtigen. ber och ann nıemand
behaupten, eıne dauerhaftte Lösung des Problems der unbegründeten Asylanträge
gefunden haben
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